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Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 04.10.2016 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 15.11.2016 Ö 
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Betreff: 
Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR 
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 27. September 2016                 Mainz, 27. September 2016 
 
gez. Eder                                                                                          gez. Beck 
 
 Katrin Eder      Günter Beck 
Beigeordneter      Bürgermeister 
 
 
Mainz, 16. Oktober 2016 
 
gez. Ebling 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt: 
 

1. die Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR für das Jahr 
2015 mit einer Bilanzsumme i.H.v. 307.258.090,70 € und einem Jahresüberschuss i.H.v. 
4.221.809,97 €, 
 

2. den Ergebnisverwendungsvorschlag, den Jahresüberschuss 2015 des Betriebszweiges 
Entwässerung i.H.v. 3.561.264,63 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und den Jahre-
süberschuss des Betriebszweiges Bestattung i.H.v. 660.545,34 € zur Minderung des Ver-
lustvortrages zu verwenden, 

 
3. den Prüfbericht der Dornbach GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft über die Prüfung des 

Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015. 
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1. Sachverhalt: 
 
Gemäß § 12 der Wirtschaftsbetriebssatzung in Verbindung mit § 37 der Eigenbetriebs- und 
Anstaltsverordnung hat der Vorstand unter anderem den Jahresabschluss aufzustellen und 
dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. 
Die Abschlussprüfung gemäß § 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat dieser Vorlage vorauszu-
gehen.  
Bei der Feststellung hat der Verwaltungsrat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder 
die Behandlung des Jahresverlustes sowie über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden. 
 
 
Der Jahresgewinn beträgt 4.221.809,97 €.  
Er verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige: 
 
Entwässerung  3.561.264,63 € 
Bestattung     660.545,34 € 
Jahresergebnis Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR   4.221.809,97 € 
 

Die im Wirtschaftsjahr 2015 prognostizierte Eigenkapitalverzinsung im Betriebszweig Entwässe-
rung in Höhe von 50 T€ wurde mit einem Jahresergebnis von 3.561 T€ überschritten. Dies ist un-
ter anderem auf einen geringeren als geplanten Materialaufwand 832 T€, geringere als geplante 
Abschreibungen 961 T€ sowie auf geringere als geplante Fremdkapitalzinsen 1372 T€ zurückzu-
führen. Die prognostizierte Eigenkapitalverzinsung im Betriebszweig Bestattung von 1 T€ wurde 
mit einem Jahresergebnis von 660 T€ ebenfalls überschritten. Ursache hierfür war unter anderem 
neben erhöhten Umsatzerlösen + 10 T€ ein Einmaleffekt, der aus der rückwirkenden sachgerech-
ten Zuordnung von Vermögensgegenständen zwischen der Stadt Mainz und dem Wirtschaftsbe-
trieb Mainz AöR resultiert + 534 T€. 
Zurzeit kann davon ausgegangen werden, dass der Vermögens- und Erfolgsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2016 weitgehend planmäßig abgewickelt werden kann.  
 
 
2. Lösung: 
 
Dem Beschlussvorschlag des Vorstandes des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR, zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Ergebnisverwendung wird ge-
folgt.  
 
 

3. Alternativen: 
 
Keine 
 
 

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen: 
 
Keine 
 
 
Finanzierung/ Ausgaben: 
 
Keine 
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